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Schulung in Lebenspraktischen Fähigkeiten,  
wie beantrage ich die Kosten?

Am Anfang steht ein persönliches Gespräch mit der Rehabilitationsfachkraft, um alle Fragen zur Schulung zu klären, den Bedarf zu erheben und mögliche Kostenträger zu ermitteln. Sie wird Ihnen bei der Antragstellung behilflich sein.
Im privaten Bereich kommen vor allem die Krankenkassen und das Sozialamt in Frage.
Die Krankenkassen können die Kosten in einem begrenzten Umfang bewilligen.
Bitten Sie Ihren Augenarzt um ein Rezept.
Text auf dem Rezept:
„Medizinische Basisschulung in Lebenspraktischen Fähigkeiten für blinde und sehbehinderte Menschen “ und die DIAGNOSE
- bei hochgradig sehbehinderten Patienten:
 „10 Unterrichtseinheiten“

- bei blinden Patienten:
 „20 Unterrichtseinheiten“

Bitte beachten:
Patienten mit zusätzlichen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen benötigen mehr Unterrichtseinheiten: 

- bei hochgradig sehbehinderten Patienten:
 „20 Unterrichtseinheiten (UE)“

- bei blinden Patienten:
 	„30 Unterrichtseinheiten (UE)“

Das Rezept reichen Sie bei der BWSgGmbH, Auerbachstr. 7, 14193 Berlin ein. 

[bookmark: _GoBack]Die Rehabilitationsfachkraft wird in Absprache mit Ihnen einen Schulungsplan und Kostenvoranschlag erstellen und die Unterlagen bei der Krankenkasse einreichen. 
Laut Gesetz müssen Sie  nach spätestens 7 Wochen einen Bescheid erhalten.


Bei Ihrem Bezirksamt/ Sozialamt  können Sie eine umfassende Schulung in Lebenspraktischen Fähigkeiten beantragen, ganz nach Ihrem individuellen Bedarf. 
Die Rehabilitationsfachkraft erstellt mit Ihnen den Schulungsplan und den Kostenvoranschlag.
Diese Unterlagen reichen Sie zusammen mit einem 
Antrag auf Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX  bei Ihrem Bezirksamt ein.
Gerne unterstützt Sie der ABSV bei der Antragstellung.
Für den Anspruch auf Eingliederungshilfe gelten 
Einkommens- und Vermögensgrenzen.
Für das Jahr 2022 gelten folgende Beträge
Vermögensgrenze: 	59.220 €
Einkommensgrenze:   je nach Einkommensart  zwischen   34.629 € (Einkommen aus sozialversicherungspflichtiger  oder selbständiger Tätigkeit) und  24.444 € (Rente) jährlich. 			
Unterhaltsverpflichtungen für Ehepartner und Kinder werden mit zusätzlichen Freibeträgen berücksichtigt.
Von dem Einkommen oberhalb dieser Grenze wird monatlich     2 % als Eigenbeteiligung berechnet.
Das Sozialamt muss wiederum innerhalb von 7 Wochen entscheiden.
Bitte melden Sie sich bei der Rehabilitationsfachkraft, 
· Wenn Sie innerhalb von 7 Wochen keinen Bescheid erhalten haben
· oder wenn Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Antrag entstehen.
Ansprechpartnerin: 
Genoveva Jabbusch, 
Rehabilitationsfachkraft für Blinde und Sehbehindert/
lebenspraktische Fähigkeiten 
Tel.: 030 895 88 152
genoveva.jabbusch@bws-service.de
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